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Der Ausschuss hat das Entwurfsschreiben vor dem Hintergrund folgenden Sachverhalts 

geprüft: 

 

Ein Rechtsanwalt scheidet aus einer mehrgliederigen Sozietät aus und schließt sich einer 

anderen Rechtsanwalts-Sozietät an. Die von ihm betreuten Mandanten werden mitge-

nommen bzw. „laufen ihm nach“. 

 

1. In Ziffer II. des Entwurfsschreibens ist formuliert: 

 

 „Scheidet ein Mitunternehmer aus einer mehrgliedrigen Mitunternehmer-

schaft aus und wird diese im Übrigen von den verbleibenden Mitunter-

nehmern fortgeführt, liegt kein Fall der Realteilung vor. Es handelt sich 

in diesen Fällen um den Verkauf oder die Aufgabe eines Mitunterneh-

meranteils nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 oder § 16 Abs. 3 S. 1 EStG.“ 

 

 Diese Formulierung ist irreführend: 

 

a) Eine Realteilung im Sinne von § 16 Abs. 3 S. 2 EStG ist nach dem Gesetzes-

wortlaut auch dann gegeben, wenn im Zuge der Realteilung des Ge-

samthandsvermögens der Mitunternehmerschaft lediglich einzelne Wirt-

schaftsgüter in das jeweilige Betriebsvermögen der einzelnen Mitunternehmer 

übertragen werden.  

 

b) Das bedeutet: 

 

 Das Ausscheiden eines Mitunternehmers kann darauf beruhen, dass er ge-

kündigt hat bzw. ausgeschlossen wurde (§ 736 Abs. 1, § 737 BGB), sein Ge-

sellschaftsanteil den übrigen Gesellschaftern (Mitunternehmern) anwuchs 

(§ 738 Abs. 1 S. 1 BGB) und der ausscheidende Gesellschafter in Anrech-

nung auf seinen auf Geld gehenden Auseinandersetzungsanspruch einen 

Sachwert bzw. ein einzelnes Wirtschaftsgut erhält. Dann liegt ein Verkauf sei-

nes Mitunternehmeranteils vor. 

 

 Das Ausscheiden eines Mitunternehmers kann aber auch auf einer Tren-

nungsvereinbarung mit gleichzeitiger Aufteilung des Gesamthandsvermögens 
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durch Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter beruhen. Dies ist die beschrie-

bene Realteilung. 

 

c) Welche der beiden beschriebenen alternativen Gestaltungen vorliegt, richtet 

sich allein nach den zivilrechtlichen Vereinbarungen. 

 

d) Bei einer Realteilung sind zwingend die Buchwerte fortzuführen. Dies gilt auch 

dann, wenn der vereinbarungsgemäß ausscheidende Gesellschafter nur ein-

zelne Wirtschaftsgüter erhält, die keine wesentlichen Betriebsgrundlagen dar-

stellen. Das Merkmal der „wesentlichen Betriebsgrundlage“ ist nur von Bedeu-

tung, wenn nach der Realteilung innerhalb der Sperrfrist von drei Jahren we-

sentliche Betriebsgrundlagen veräußert oder entnommen werden. 

 

 Bezogen auf Rechtsanwalts-Sozietäten in der Rechtsform einer Gesellschaft 

des bürgerlichen Rechts oder einer Partnerschaftsgesellschaft bedeutet dies, 

dass auch ein Rechtsanwalt aus einer mehrgliedrigen Gesellschaft ausschei-

den kann und den von ihm betreuten Mandantenstamm mitnehmen kann. Bei 

einer Gestaltung als Realteilung müssen die im mitgenommenen Mandanten-

stamm steckenden stillen Reserven nicht aufgedeckt und versteuert werden. 

 

2. Scheidet ein Personengesellschafter aus einer Mitunternehmerschaft durch Kündi-

gung aus, wächst sein Gesellschaftsanteil den verbleibenden Gesellschaftern an 

und erhält er in Anrechnung auf seinen auf Geld gerichteten Auseinandersetzungs-

anspruch einzelne Wirtschaftsgüter aus dem Gesamthandsvermögen der Mitunter-

nehmerschaft, liegt ein Fall der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG vor. Der Veräußerungsgewinn ist gemäß § 16 Abs. 2 

S. 1 EStG zu ermitteln. Sachwertabfindungen sind mit dem gemeinen Wert anzu-

setzen. 

 

Vorher ist gemäß § 16 Abs. 2 S. 2 EStG von einer etwaigen Gewinnermittlungsart 

durch Einnahmen-Überschussrechnung zur Gewinnermittlungsart durch Vermö-

gensvergleich überzugehen. 

 

 Der Veräußerungsgewinn ist nach Maßgabe des § 34 EStG zu versteuern. 
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3. Bei einem vollständigen Ausscheiden eines Mitunternehmers ist nach dem Geset-

zeswortlaut ein Fall des § 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 EStG nicht gegeben, weil die Sach-

wertabfindung nicht an einen „Mitunternehmer“ geht. Die bisher herrschende Mei-

nung will allerdings § 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 und 2 EStG analog auf die Fälle anwenden, 

in denen einzelne Wirtschaftsgüter in das Betriebsvermögen eines Einzelunterneh-

mers übergehen. Auch dies führt damit zur Buchwertfortführung (Schmidt 24. Aufl., 

§ 6 EStG Rn 476; Stuhrmann DStR 2005, 1355). Es wird auch eine analoge An-

wendung der Vorschriften über die Realteilung bejaht. 

 

 In dem Entwurfsschreiben des BMF heißt es hierzu: 

 

 „Ggf. ist eine Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 oder 5 EStG unter den dort 

genannten Voraussetzungen vorzunehmen. Dies gilt insbesondere auch im 

Fall des Ausscheidens eines Mitunternehmers aus einer zweigliedrigen Mitun-

ternehmerschaft unter Fortführung des Betriebes als Einzelunternehmen 

durch den verbleibenden Mitunternehmer (BFH-Urteil vom 10.03.1998 BStBl 

1999, II 269).“ 

 

 Das Entwurfsschreiben sollte klarstellen, dass die analoge Anwendung von § 6 

Abs.  5 S. 3 Nr. 1 und 2 EStG auch bei der Sachwertabfindung eines ausscheiden-

den Mitunternehmers gilt. 

 

4. Wenn die Realteilung als ein Unterfall der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 

zu verstehen ist, sollte zur Klarstellung darauf hingewiesen werden, dass vor der 

Realteilung wie auch bei der Veräußerung des Mitunternehmeranteils von einer et-

waigen Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschussrechnung gemäß § 4 Abs. 3 

EStG zur Gewinnermittlung durch Vermögensvergleich gemäß § 4 Abs. 1, § 5 

Abs. 1 EStG übergegangen werden muss (§ 16 Abs. 2 S. 2 EStG). Durch den 

Wechsel der Gewinnermittlungsart von der Einnahmen-Überschussrechnung zum 

Vermögensvergleich entsteht ein Übergangsgewinn, wenn die Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen und die Vorräte sowie sonstige ertragswirksame Forde-

rungen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige auf-

wandswirksame Verbindlichkeiten übersteigen. 

 

5. Nach § 16 Abs. 3 S. 3 EStG ist für den jeweiligen Übertragungsvorgang rückwirkend 

der gemeine Wert anzusetzen, soweit bei einer Realteilung, bei der einzelne Wirt-
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schaftsgüter übertragen worden sind, zum Buchwert übertragener Grund und Bo-

den, übertragene Gebäude oder andere übertragene wesentliche Betriebsgrundla-

gen innerhalb einer Sperrfrist nach der Übertragung veräußert oder entnommen 

werden. Eine entsprechende Regelung findet sich bei der Sachwertabfindung zu 

Buchwerten nach § 6 Abs. 5 S. 3 EStG (hier Satz 4). Streitig ist, ob bei einer Ein-

bringung solcher Wirtschaftsgüter im Zusammenhang mit der Einbringung eines Be-

triebes zu Buchwerten gemäß § 24 UmwStG eine Veräußerung i. S. von § 16 Abs. 3 

S. 3 EStG vorliegt (Schmidt 24. Aufl., § 16 EStG Rn. 554) bzw. nach § 6 Abs. 5 S. 4 

EStG vorliegt. 

 

 In Ziffer VIII. des Entwurfsschreibens ist formuliert: 

 

 „Eine Veräußerung ist grundsätzlich auch eine Einbringung der im Rah-

men der Realteilung erhaltenen einzelnen Wirtschaftsgüter, wenn sie 

zusammen mit einem Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil 

nach §§ 20, 24 UmwStG eingebracht werden, unabhängig davon, ob die 

Buchwerte, Teilwerte oder Zwischenwerte angesetzt werden.“ 

 

 Bei einer Einbringung zu Buchwerten liegt keine Veräußerung nach § 16 Abs. 3 

EStG vor. Die Sperrfrist in § 16 Abs. 3 S. 3 EStG hat ebenso wie die Sperrfrist in § 6 

Abs. 5 S. 4 EStG die Zielsetzung zu verhindern, dass die Realteilung nicht der Um-

strukturierung dient, sondern der Vorbereitung einer Veräußerung oder Entnahme 

unter Ausnutzung eines Steuersatzgefälles oder einer Tarifbegünstigung (Bundes-

tagsdrucksache 14-6882, 34). Mit diesem Gedanken ist es nicht vereinbar, wenn der 

Veräußerung ein Rechtsvorgang gleichgestellt wird, der üblicherweise nicht zu einer 

Steuerentstrickung führt, also nicht zur Aufdeckung von stillen Reserven. 

 

 Es kann deswegen nicht ein Fall der Veräußerung im Sinne von § 16 Abs. 3 S. 3, 

§ 6 Abs. 5 S. 4 EStG vorliegen, wenn Einzelwirtschaftsgüter, die ein ausscheidender 

Mitunternehmer im Zuge einer Realteilung oder seines Ausscheidens erhalten hat, 

im Rahmen eines Betriebes nach § 24 UmwStG gegen Gewährung von Gesell-

schaftsrechten in eine andere Mitunternehmerschaft zu Buchwerten eingebracht 

werden. 

 

6. Es ist somit möglich, dass ein aus einer Rechtsanwalts-Sozietät im Wege der Real-

teilung oder durch Kündigung bzw. Ausschluss ausgeschiedener Gesellschafter 
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a) den bisher von ihm betreuten Mandantenstamm zu steuerlichen Buchwerten 

übernimmt und als Einzelanwalt weiter betreut und 

 

b) nach Einrichtung seiner Einzelkanzlei diesen Betrieb im Sinne des § 24 

UmwStG zu Buchwerten gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in eine 

andere Rechtsanwalts-Sozietät (Mitunternehmerschaft) einbringt. 

 

 Es ist aber auch möglich, dass der aus einer Mitunternehmerschaft gegen Sach-

wertabfindungen (zu Buchwerten) ausscheidende Mitunternehmer die Sachwerte 

sogleich in eine andere Mitunternehmerschaft gegen Gewährung von Gesellschafts-

rechten zu steuerlichen Buchwerten einbringt (§ 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 EStG). Die 

Sachwertabfindung war Betriebsvermögen, wenn sie nur betrieblich genutzt werden 

kann. Dies ist bei einem Mandantenstamm der Fall. Der Mandantenstamm kann al-

so zu Buchwerten eingebracht werden. 

 

 Das Entwurfsschreiben des BMF möge dies klarstellen. 

 

7. Würden die Vorschriften des § 6 Abs. 5 S. 3 und des § 16 Abs. 3 S. 2 EStG in Be-

zug auf den Mandantenstamm/Patientenstamm eines Freiberuflers anders zu ver-

stehen sein, läge ein Verstoß gegen das Grundrecht der freien Berufsausübung 

gemäß Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG vor, wenn ein Freiberufler allein deswegen den Wert 

seines von ihm betreuten Mandantenstammes bzw. Patientenstammes aufdecken 

und versteuern müsste, weil er von einem beruflichen Zusammenschluss mehrerer 

Berufsträger zu einem anderen beruflichen Zusammenschluss wechselt. 

 

 Ein solcher Wechsel führt zwangsläufig dazu, dass die an die Person gebundenen 

Mandanten bzw. Patienten „nachlaufen“, ohne dass ein Gewinnrealisierungs-

Tatbestand eingetreten ist. 

 


